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Bewilligungsgesuch Grabarbeiten Trottoire und Gemeindestrassen Kerns


Angaben und einzureichende Unterlagen

Dieses Formular ist mind. 14 Tage vor Baubeginn der Abteilung Tiefbau & Umwelt der Gemeinde Kerns einzureichen. Dem Gesuch sind ein Situationsplan mit den eingezeichneten Aufbrüchen und Fotos des IST-Zustandes des jeweiligen Strassen- oder Trottoirabschnittes beizulegen.


[bookmark: Text1]Gesuchsteller:	Vorname, Name, Adresse, PLZ Ort, Tel. Nr.
Bauherr:	Vorname, Name, Adresse, PLZ Ort, Tel. Nr.
Unternehmung:	Unternehmung, Adresse, PLZ Ort
	Kontaktperson, Tel. Nr.
[bookmark: Text2]Art des Bauvorhabens:      
[bookmark: Text3]Ort / Lage der Aufbruch- und Grabarbeiten:	     
Dauer der Grabarbeiten von:        bis:      

Ist eine Sperrung während den Bauarbeiten erforderlich? (bitte zutreffendes ankreuzen)
[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen5]Sperrung Strasse	ja |_|	nein |_|
[bookmark: Kontrollkästchen2][bookmark: Kontrollkästchen6]Sperrung Trottoir / Gehweg	ja |_|	nein |_|
[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen7]Durchfahrt für Fahrzeuge gewährleistet (min. 3.00 m)	ja |_|	nein |_|
[bookmark: Kontrollkästchen4][bookmark: Kontrollkästchen8]Durchgang für Fussgänger gewährleistet (min 1.50 m)	ja |_|	nein |_|

Umleitungen oder Sperrungen sind vorgängig der Arbeitsausführung mit dem Leiter Werkdienst zu besprechen (Tel: 041 666 31 75 oder E-Mail: werkdienst@kerns.ow.ch).


Beilagen:

[bookmark: Kontrollkästchen9]|_| Situationsplan zum Gesuchsformular

[bookmark: Kontrollkästchen12]|_| Fotos IST-Zustand Trottoir oder Strasse 



Ort/Datum: ________________________	Unterschrift: ___________ __________________
           Gesuchsteller


Verfügung der Gemeinde Kerns, Tiefbau & Umwelt

Die Bewilligung zur Ausführung der auf Seite 1 deklarierten Bauarbeiten wird unter folgenden Bedingungen erteilt:

1. Baustelleninformation
Allfällige Einschränkungen sind den betroffenen Anwohnern frühzeitig schriftlich durch den Gesuchsteller mitzuteilen.

2. Signalisation
Die vorschriftsgemässe Signalisation der Baustellen ist zwingend nach SN 640 886 einzuhalten und ist Sache der Unternehmung, welche mit den Grabarbeiten beauftragt wurde.

3. Auskunft bestehende Werkleitungen
Vor Beginn der Arbeiten sind durch den Gesuchsteller Werkleitungspläne einzuholen.

4. Grabenauffüllungen
Das Wiedereinfüllen des Grabenabschnittes hat mit gut verdichtbarem Material zu erfolgen. Die Kofferung ist mit einem Kiesgemisch 0/45 und einer Stärke von 60 cm einzubauen.

5. Belagsarbeiten
Grabenanschnitte sind mit Kompressormeissel oder Flächenfräse auszuführen. Nachschnitt beidseitig der Grabenbreite + 100 cm mit Kompressormeissel oder Flächenfräse. Randabschlüsse über neuen Leitungsquerungen sind in der Regel zu ersetzen. 

6. Wiederinstandstellung
Die Randabschlüsse und Belagsinstandstellungen müssen spätestens 14 Tage nach den Grabarbeiten durch den Gesuchssteller abgeschlossen sein. Die Belagsstärken sind gemäss den Standartaufbauten auszuführen. Die Arbeiten werden nach Abschluss durch den Leiter Werkdienst abgenommen. Die Abnahme muss vorgängig angemeldet werden.

Standartaufbauten Beläge

	
Trottoire / Fusswege
	D


T


	
25 mm AC 8 N      B 70/100
60 mm AC T 22 N B 70/100
85 mm

	
Strassen
	D


T


	
30 mm AC 8      H PmB Typ E 45/80-65
70 mm AC B 22 H PmB Typ E 45/80-65
100 mm



7. Nachbearbeitung / Mängel
Wird eine Nachbearbeitung der Belagsflicke, der Grabenauffüllung oder der Abschlüsse infolge Setzungen innerhalb von einem Jahr erforderlich, so werden diese innerhalb einer gesetzten Frist von einem Monat vom Gesuchssteller verlangt. Wird die Nacharbeit nicht ausgeführt, wird die Gemeinde Kerns zulasten des Gesuchsstellers die Nacharbeiten in
Auftrag geben und weiterverrechnen.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert zwanzig Tagen seit Zustellung beim Gemeinderat Kerns, Sarnerstrasse 5, 6064 Kerns schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde hat ein klares Rechtsbegehren und eine Begründung zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind der Beschwerde beizulegen.


Kerns, _________        _______ 	_________________             _______
	
	Beat Flück, Leiter Tiefbau & Umwelt

Kopie an: - Bauamt
AX 6799 / Stand April 2026
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